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Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
wie im Rahmen des Runden Tisches „Ausbildungstarifvertrag Pflege“  am 10. August 2015 
vereinbart, übersende ich Ihnen im Auftrag und mit den besten Grüßen von Senatorin Kolat 
und Staatssekretär Velter eine Zusammenfassung der thematisierten Punkte und Ergebnisse. 
Der unter „Nächste Schritte“ von Ihnen erbetenen schriftlichen Zusammenstellung Ihrer 
Positionen und Argumente sehen wir mit Interesse entgegen und bedanken uns schon jetzt 
dafür. 
  
Zur Ausbildungssituation in der Altenpflege allgemein 
  
• Es wurde thematisiert, dass die Qualität der Ausbildung in einigen Pflegeeinrichtungen zu 

wünschen übrig lasse und in der Pflege Verbesserungen nötig seien. 
• Es gebe zum Teil „prekäre Ausbildungsverhältnisse“, eine zu hohe Zahl von 

Auszubildenden, die von z.T. überforderten Ausbildern betreut würden. 
• Der Personalschlüssel lasse eine gute Ausbildung oft nicht zu. 
• Es bestehe ein großer Handlungsbedarf, bei der Qualität der Ausbildung etwas zu 

verbessern. 
• Zudem habe die Pflege ein Imageproblem. 
• Gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen seien nötig, auch um die notwendige 

Wertschätzung für den Beruf und die darin Beschäftigten auszudrücken. 
• Die Abbrecherquote sei sehr hoch, auch weil kaum eine Betreuung der 

Auszubildenden erfolge. 
• Im Durchschnitt gingen Pflegekräfte sieben Jahre nach ihrer Ausbildung in andere 

Berufe. 
• Es bestehe eine große Diskrepanz in der Situation der stationären/ambulanten Pflege 

sowie in der Altenpflege/sonstigen Pflege. 
• Ggf. könne man die Zahl der Auszubildenden durch ein Programm für die 

Pflegeausbildung in Berlin erhöhen. 
  
  
  
Vorhaben eines Ausbildungstarifvertrages Altenpflege 
  

• Das Vorhaben eines Tarifvertrages zunächst nur für die Auszubildenden fand überwiegend 
Anklang, wurde jedoch unter folgenden Blickwinkeln diskutiert:  

• Diakonie und Caritas könnten wegen ihrer Wahl des „Dritten Weges“  keinen Tarifvertrag mit 
abschließen, wollen den Prozess aber begleiten und das fertige Tarifwerk in den AVR 
berücksichtigen, um die Voraussetzungen für eine Allgemeinverbindlicherklärung zu schaffen. 

• Man solle über eine umfassende tarifliche Regelung für alle Beschäftigten nachdenken, weil 
das Hauptproblem nicht die Auszubildenden, sondern die Pflege-/Pflegehilfskräfte seien. 
Andererseits sei die „große Lösung“ sehr anspruchsvoll und ein Tarifvertrag für den 
Ausbildungsbereich könne ein leichterer Einstieg sein und positiv in die Öffentlichkeit wirken. 

• Auf dem Weg zu einem Tarifvertrag könne man ggf.  auch erst einmal eine Zwischenlösung 
anstreben, um gemeinsame Standards festzulegen. 

• Fraglich sei auch, welchen Regelungsumfang ein Ausbildungstarifvertrag haben solle 
(Ausrichtung am Tarifvertrag  über die Ausbildungsbedingungen in der Altenpflege 
Niedersachsen vom 16. Februar 2015 lediglich mit Regelungen zu Ausbildungsentgelt, 



wöchentlicher Arbeitszeit und Erholungsurlaub oder weitergehende Regelungsinhalte wie 
Sonderzahlungen) – wurde differenziert gesehen. 
  
Refinanzierung  
  

• Es war einhellige Auffassung, dass Mehrkosten refinanziert werden müssten.  
• Zu gegebener Zeit sei daher eine Einbindung der Pflegekassen sowie von SenGesSoz 

erforderlich. 
• Zu beachten sei auch, dass Mehrkosten auch auf pflegebedürftige Personen in Heimen oder 

zuhause zukämen. 
  

  
Mindestausbildungsvergütungen durchsetzen 
  

• Die von SenGesSoz empfohlenen Untergrenzen für Ausbildungsvergütungen  werden  von den 
Ausbildungsbetrieben oft nicht eingehalten.  

• Es sei daher erforderlich, darauf hinzuwirken, diese Beträge durchzusetzen. Ein wirksames 
Mittel,  wäre, dass eine Förderung der Schulen nur erfolgt, wenn die festgelegten 
Ausbildungsvergütungen auch gezahlt werden. 
  
  
Nächste Schritte 
  
• Schreiben von SenAIF  (an SenGesSoz und SenBildWiss), um durchzusetzen, dass das die 

von SenGesSoz empfohlene Mindestausbildungsvergütung eingehalten wird und darauf 
hinzuwirken, dass die Pflegeschulen nicht gefördert werden, wenn die 
Ausbildungsbetriebe niedrigere Vergütungen zahlen. 

• Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Runden Tisch lassen uns ihre Positionen und 
Argumente zu der diskutierten Problematik zukommen. Daraus entwickeln wir eine 
Agenda. Dabei besteht Einigkeit darüber, dass es keinen Rückfall hinter bestehende 
Standards geben soll. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Döhring 
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